
  

Anzug betreffend Anschlussgebühren für Veranstalter 16.5134.01 
 

Gemäss Artikel 5 Stromversorgungsgesetz können die Kantone den Netzbetreibern einen Leistungsauftrag 
erteilen. In diesem Rahmen ist es auch möglich, ohne Gesetzesänderung die Industriellen Werke Basel (IWB) 
dazu zu bewegen, für temporäre Netzanschlüsse Konditionen anzubieten, welche die Durchführung von Märkten, 
kulturellen Veranstaltungen und Sportanlässen auf öffentlichen Plätzen und Strassen erleichtern. 

In anderen Kantonen sind die Anschlussgebühren für temporäre Anschlüsse so geregelt, dass sie bei 
gemeinnützigen Anlässen in der Regel Fr. 500 nicht überschreiten.  

In diesem Sinne bitten wir den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

1. ob über einen neuen Leistungsauftrag (nach § 5 Abs. 4 IWB-Gesetz), im geltenden Gebührenreglement 
oder im Tarifblatt IWB eine Bandbreite mit Obergrenze verankert werden kann, welche die Gebühren für 
temporäre Anschlüsse im Niederspannungsnetz transparent und objektiv regelt. 

2. ob diese Obergrenze nach kommerziellen Veranstaltungen und nichtkommerziellen Veranstaltungen 
differenziert werden kann. 
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